
Moltke - Entwurf politischer Leitaussagen des Kreisauer Kreises (1943)

 1 17.09.2024 

Entwurf politischer Leitaussagen des Kreisauer Kreises 

Von Helmuth James Graf von Moltke 

Kreisau, 9. August 1943 

Die Regierung des Deutschen Reiches sieht im Christentum die Grundlage für die sittliche 

und religiöse Erneuerung unseres Volkes, für die Überwindung von Hass und Lüge, für den 

Neuaufbau der europäischen Völkergemeinschaft. 

Der Ausgangspunkt liegt in der verpflichtenden Besinnung des Menschen auf die göttliche 

Ordnung, die sein inneres und äußeres Dasein trägt. Erst wenn es gelingt, diese Ordnung zum 

Maßstab der Beziehungen zwischen Menschen und Völkern zu machen, kann die Zerrüttung 

unserer Zeit überwunden und ein echter Friedenszustand geschaffen werden. 

Die innere Neuordnung des Reiches ist die Grundlage zur Durchsetzung eines gerechten und 

dauerhaften Friedens. 

Im Zusammenbruch bindungslos gewordener, ausschließlich auf die Herrschaft der Technik 

gegründeter Machtgestaltung steht vor allem die europäische Menschheit vor dieser Aufgabe. 

Der Weg zu ihrer Lösung liegt offen in der entschlossenen und tatkräftigen Verwirklichung 

christlichen Lebensgutes. Die Reichsregierung ist daher entschlossen, folgende nach innen 

und außen unverzichtbare Forderungen mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln zu ver-

wirklichen: 

1. Das zertretene Recht muss wieder aufgerichtet und zur Herrschaft über alle Ordnungen des 

menschlichen Lebens gebracht werden. Unter dem Schutz gewissenhafter, unabhängiger und 

von Menschenfurcht freier Richter ist es Grundlage für alle zukünftige Friedensgestaltung. 

2. Die Glaubens- und Gewissensfreiheit wird gewährleistet. Bestehende Gesetze und Anord-

nungen, die gegen diese Grundsätze verstoßen, werden sofort aufgehoben. 

3. Brechung des totalitären Gewissenszwangs und Anerkennung der unverletzlichen Würde 

der menschlichen Person als Grundlage der zu erstrebenden Rechts- und Friedensordnung. Je-

dermann wirkt in voller Verantwortung an den verschiedenen sozialen, politischen und inter-

nationalen Lebensbereichen mit. Das Recht auf Arbeit und Eigentum steht ohne Ansehen der 

Rassen-, Volks- und Glaubenszugehörigkeit unter öffentlichem Schutz. 

4. Die Grundeinheit friedlichen Zusammenlebens ist die Familie. Sie steht unter öffentlichem 

Schutz, der neben der Erziehung auch die äußeren Lebensgüter: Nahrung, Kleidung, Woh-

nung, Garten und Gesundheit sichern soll. 

5. Die Arbeit muss so gestaltet werden, dass sie die persönliche Verantwortungsfreudigkeit 

fördert und nicht verkümmern lässt. Neben der Gestaltung der materiellen Arbeitsbedingun-

gen und fortbildender Berufsschulung gehört dazu eine wirksame Mitverantwortung eines Je-

den an dem Betrieb und darüber hinaus an dem allgemeinen Wirtschaftszusammenhang, zu 

dem seine Arbeit beiträgt. Hierdurch soll er am Wachstum einer gesunden und dauerhaften 

Lebensordnung mitwirken, in der der Einzelne, seine Familie und die Gemeinschaften in aus-

geglichenen Wirtschaftsräumen ihre organische Entfaltung finden können. Die Wirtschafts-

führung muss diese Grunderfordernisse gewährleisten. 
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6. Die persönliche politische Verantwortung eines Jeden erfordert seine mitbestimmende Be-

teiligung an der neu zu belebenden Selbstverwaltung der kleinen und überschaubaren Ge-

meinschaften. In ihnen verwurzelt und bewährt, muss seine Mitbestimmung im Staat und in 

der Völkergemeinschaft durch selbstgewählte Vertreter gesichert und ihm so die lebendige 

Überzeugung der Mitverantwortung für das politische Gesamtgeschehen vermittelt werden. 

7. Die besondere Verantwortung und Treue, die jeder Einzelne seinem nationalen Ursprung, 

seiner Sprache, der geistigen und geschichtlichen Überlieferung seines Volkes schuldet, muss 

geachtet und geschützt werden. Sie darf jedoch nicht zur politischen Machtzusammenballung, 

zur Herabwürdigung, Verfolgung oder Unterdrückung fremden Volkstums missbraucht wer-

den. Die freie und friedliche Entfaltung nationaler Kultur ist mit der Aufrechterhaltung abso-

luter einzelstaatlicher Souveränität nicht mehr zu vereinbaren. Der Friede erfordert die Schaf-

fung einer die einzelnen Staaten umfassenden Ordnung. Sobald die freie Zustimmung aller be-

teiligten Völker gewährleistet ist, muss den Trägern dieser Ordnung das Recht zustehen, auch 

von jedem Einzelnen Gehorsam, Ehrfurcht, notfalls auch den Einsatz von Leben und Eigen-

tum für die höchste politische Autorität der Völkergemeinschaft zu fordern. 

Reichsaufbau 

Das Reich bleibt die oberste Führungsmacht des deutschen Volkes. Seine politische Verfas-

sung soll von echter Autorität, Mitarbeit und Mitverantwortung des Volkes getragen sein. Sie 

beruht auf der natürlichen Gliederung des Volkes: Familie, Gemeinde und Land. Der 

Reichsaufbau folgt den Grundsätzen der Selbstverwaltung. In ihr vereinigen sich Freiheit und 

persönliche Verantwortung mit den Erfordernissen der Ordnung und Führung. 

Dieser Aufbau soll die Einheit und die zusammengefasste Führung des Reiches sichern und 

seine Eingliederung in die Lebensgemeinschaft der europäischen Völker ermöglichen. 

Die politische Willensbildung des Volkes vollzieht sich in einem Rahmen, der für den Einzel-

nen überschaubar bleibt. Auf den natürlichen Gliederungen der Gemeinden und Kreise bauen 

sich landschaftlich, wirtschaftlich und kulturell zusammengehörige Länder auf. Um eine wirk-

same Selbstverwaltung zu ermöglichen, sollen die Länder etwa die Zahl von 3 bis 5 Millionen 

Einwohnern umfassen. 

Die Aufgabenverteilung erfolgt nach dem Grundsatz, dass jede Körperschaft für die selbstän-

dige Erledigung aller Aufgaben zuständig ist, die sie sinnvoller Weise selbst durchführen 

kann. 

Schon heute ist es Aufgabe aller öffentlichen Behörden, sich in jeder Maßnahme und Verlaut-

barung von dem Endziel eines rechtlichen Verfassungszustandes bestimmter Prägung leiten 

zu lassen. Zugleich mit der Beseitigung der aus dem nationalsozialistischen Krieg und Zusam-

menbruch folgenden Wirren und Missständen, die Leib und Leben des deutschen Volkes be-

drohen, muss sobald als möglich und mit allen hierzu frei werdenden Kräften der verfassungs-

mäßige Reichsaufbau nach folgenden Grundsätzen in Angriff genommen werden. 


